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806 Geiger Beppo, Betriebswirt des Möbelhandels (FH), Gemeinde-
ratsmitglied, Eschenlohe

1972

807 Wackerle Matthias, Haustechniker, Farchant 1963

808 Schnitzer Johann, Schreiner, Garmisch-Partenkirchen 1978

809 Hellweger Josef, Verkaufsleiter, Garmisch-Partenkirchen 1975

810 Maag Matthias, Elektromeister, Eschenlohe 1975

811 Ostler Maximilian, Rentner, Garmisch-Partenkirchen 1972

812 Stasch Martin, Ofenbauer, Garmisch-Partenkirchen 1966

Wahlvorschlag Nr. 9 Kennwort Freie Demokratische Partei
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische
Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige
Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

901 Ackermann Maria, Kinderkrankenschwester, Kreisrätin, Gemein-
deratsmitglied, Garmisch-Partenkirchen

1952

902 Göllrich André, Diplom-Film- und Fernsehwirtschaftler, Garmisch-
Partenkirchen

1961

903 Fischbacher Elias, Unternehmer, Garmisch-Partenkirchen 2000

904 Brunhofer Luis, Schüler, Oberau 2007

905 Eiselt Patrick, Industriekaufmann, Mittenwald 2001

906 Bader Leon, Kaufmann für IT-System Management, Murnau
a.Staffelsee

2001

907 Strzondala Stephan, Gymnasiallehrer, Garmisch-Partenkirchen 1992

908 Kretz-Manteuffel Rudolf, Rentner, Wallgau 1951

909 Spiegelhalder Celine, Erzieherin, Mittenwald 2004

910 Brunner Maximilian, Student, Farchant 2005

911 Fiausch Klaus, Rentner, Garmisch-Partenkirchen 1939

912 Metius Gudrun, Rentnerin, Garmisch-Partenkirchen 1932

913 Raap-Werner Marie, Zahnärztin, Garmisch-Partenkirchen 1994

Wahlvorschlag Nr. 10 Kennwort DIE LINKE
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische
Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige
Ämter, Gemeinde, Gemeindeteil

Jahr der
Geburt

1001 Müller Max, Auszubildender Pflegefachmann, Murnau a.Staffelsee 2002

1002 Stolle-Nassauer Heike, Soziologin, Murnau a.Staffelsee 1972

1003 Miez Sophie, Kunsthandwerkerin, Garmisch-Partenkirchen 1998

1004 Wackerle Julian, Student Business Administration, Garmisch-
Partenkirchen

2004

1005 Brenner Evi, Studentin, Saulgrub 1999

1006 Schilling Martin, Koch, Oberammergau 1977

1007 Rezman Tamina, Auszubildende Floristin, Garmisch-Partenkir-
chen

2007

1008 Schubert Phil, Altenpfleger, Oberau 1990

1009 Mertgen Corinna, Krankenschwester, Garmisch-Partenkirchen 1976

1010 Gierer Oskar, arbeitslos, Oberammergau 2004

1011 Reiser Annalisa, Schülerin, Garmisch-Partenkirchen 2006

1012 Mertgen Andrew, Einzelhandelskaufmann, Garmisch-Partenkir-
chen

1969

1013 Wettlaufer Luzie, Schülerin, Garmisch-Partenkirchen 2007

1014 Kraus Till, Erzieher, Oberammergau 1989

1015 Hanzig Marleen, Studentin Forstwissenschaften, Garmisch-Par-
tenkirchen

2000

1016 Neuner Johann, Angestellter, Schöffe, Garmisch-Partenkirchen 1965

1017 Gräfin von Luxburg Isabella, Friseurin, Garmisch-Partenkirchen 2006

1018 Claußnitzer René, Community Manager, Garmisch-Partenkirchen 1990

1019 Khalil Vanessa, Pflegefachfrau, Murnau a.Staffelsee 1998

1020 Nassauer Matthias, Rentner, Murnau a.Staffelsee 1954

1021 Neuner Martin, Informatikstudent, Kreisrat, Farchant 2000

3. Untere Jagdbehörde;
Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfügung: Betretungsverbot im Bereich
der Wildfütterung des Eigenjagdreviers Unterammergau l. d. A. II in der Gemeinde
Unterammergau

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen erlässt folgende

Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfügung:

1. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen -Untere Jagdbehörde- erlässt ein Betre-
tungsverbot im Bereich der Wildfütterung des Eigenjagdreviers Unterammergau
l. d. A. II in der Gemeinde Unterammergau. Das Gebiet, auf das sich das Betretungs-
verbot erstreckt, ist auf beiliegender Karte rot markiert, die beim Landratsamt
Garmisch-Partenkirchen -Untere Jagdbehörde- niedergelegt ist. Die Karte ist Be-
standteil dieser Anordnung. Das Betretungsverbot gilt vom 1. Dezember eines jeden
Jahres bis 15. April des Folgejahres.

2. Vom Betretungsverbot kann im Einzelfall eine Befreiung erteilt werden, wenn:
a. überwiegende Gründe des Allgemeinwohls die Befreiung erfordern oder
b. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen

würde und die Abweichung mit dem Zweck des Betretungsverbots vereinbar ist
oder

c. die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von
Natur und Landschaft führen würde.

Zuständig für die Erteilung einer Befreiung ist das Landratsamt Garmisch-Partenkir-
chen -Untere Jagdbehörde-.

3. Unberührt vom Verbot bleiben:
a. Die ordnungsgemäße land-, forst-, jagd- und fischereiwirtschaftliche Bodennut-

zung.
b. Die Ausübung des Jagdschutzes und die Erlegung kranken, kümmernden oder

verletzten Wildes.
c. Die Wildfütterung und alle damit zusammenhängenden Maßnahmen.
d. Das Aufstellen oder Anbringen von Schildern oder Zeichen die auf den Schutz

oder die Bedeutung des Gebiets hinweisen.
e. Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern im notwendigen Umfang sowie Maß-

nahmen, die im Rahmen der technischen Beaufsichtigung von Gewässern not-
wendig sind.

f. Die zur Erfüllung der Aufgaben der Polizei, der Grenzschutz-, Zoll-, und Si-
cherheitsbehörden, der Bundeswehr und der Stationierungsstreitkräfte, der
Feuerwehr, Berg- und Wasserwacht, der Lawinenkommission und sonstiger Ret-
tungsdienste erforderlichen Maßnahmen sowie behördliche Maßnahmen.

g. Die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzgebietes angeordneten Über-
wachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1. wird angeordnet.

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Bekanntmachung als bekannt ge-
geben.

6. Diese Allgemeinverfügung gilt bis zum 15.04.2036.

7. Der vollständige oder teilweise Widerruf dieser Allgemeinverfügung wird ausdrück-
lich vorbehalten.

Gründe:

I.
Zunehmende Störungen durch Freizeitnutzer im Fütterungsbereich des EJR Unteram-
mergau l. d. A. II während der Notzeit wirken sich nachteilig auf die Naturverjüngung
aus. Durch das Betretungsverbot soll das Wild an der Fütterung und den umliegenden
Einständen vor Störungen geschützt werden. Schäl- und Verbissschäden sollen da-
durch verhindert, zumindest aber reduziert werden.
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Beschreibung des Reviers:
Geschlossenes Bergwaldgebiet (Schergen, Wachsbichl, Köpfl - Waldalmgebiet und
Kühalm). Die Altbestände am Schergen sind laubholz- und tannenreicher, das restliche
Gebiete ist mit einzelnen Laubhölzern und Tannen bestückt. Boden- Wasserschutz-
wald (überwiegend toniger Flysch).

II.
1. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen ist für den Erlass dieser Allgemeinver-

fügung sachlich und örtlich zuständig (Art. 52 Abs. 3 i. V. mit Art. 49 Abs. 2 Nr. 3
Bayerisches Jagdgesetz -BayJG-, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz -BayVwVf-).

2. Der Erlass eines Betretungsverbotes unter Ziff. 1. dieser Allgemeinverfügung beruht
auf Art. 21 Abs. 4 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG). Danach kann die Untere
Jagdbehörde das Betreten von Teilen der freien Natur zur Durchführung der Wild-
fütterung in Notzeiten vorübergehend untersagen oder beschränken.

Die Anordnung dient zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Fütterung des
Wildes in der Notzeit und zum Schutz der Einstände des Wildes. Diese Anordnung
bedeutet zwar eine gewisse Einschränkung des Zugangs zur freien Natur und des
Rechts auf Erholungsgenuss in der Natur, jedoch andererseits bedingt der Schutz
des Wildes und damit auch der Schutz des Waldes vor Schäl- und Verbissschäden
diese Einschränkung, die darüber hinaus nur von begrenzter Zeitdauer ist. Der
Schutz der Ruhe des Wildes dient unmittelbar dem Schutz des Waldes und kommt
damit wiederum der Natur im Allgemeinen zugute. Zudem sind intakte, funktions-
taugliche Schutzwälder im Interesse der Allgemeinheit (Hochwasserschutz, Boden-
schutz, Klima, ...).

Bei der Abwägung des Rechts auf freien Zugang zur Natur und dem Betretungsver-
bot, welches zeitlich begrenzt ist, überwiegt das öffentliche Interesse an intakten
Wäldern (Schutz vor Hochwasser, Wasserhaushalt, biologische Vielfalt, Klima, …).

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird gem. § 80 Abs.
2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO– angeordnet, um im Falle einer
Klage zu verhindern, dass wegen der aufschiebenden Wirkung der Schutzzweck des
Betretungsverbotes nicht erreicht werden kann.

Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung, mit der Folge der aufschiebenden Wir-
kung, hätte negative Auswirkungen auf die Waldverjüngung. Es ist zu befürchten,
dass, soweit der Rechtsweg bis zur letzten Instanz in Anspruch genommen wird,
Jahre vergehen und in dieser Zeit sowohl weitere Wald- als auch Wildschäden ent-
stehen. Dies deshalb, weil das Wild während der Notzeit, in der der Stoffwechsel
abgesenkt ist, an der Wildfütterung und im Einstand gestört wird und somit ver-
mehrt auf den Wald als Nahrungsquelle ausweicht.

Die Entscheidung erfolgt in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens im Gemeinwohl-
interesse. Wälder sind von wesentlicher Bedeutung für das Klima und den Hoch-
wasser-, Boden- sowie Wasserschutz.

Das Interesse von u.a. Erholungssuchenden, Skitourengehern, Wanderern, Schnee-
schuhgehern, Fahrradfahrern an einer aufschiebenden Wirkung eines Rechts-
behelfs muss gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer sofort wirksamen
Durchsetzung des Betretungsverbotes zum Schutz der angegriffenen Wälder und
des Wildes zurückstehen.

4. Ziffer 5 dieser Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG.

5. Die Befristung der Allgemeinverfügung unter Ziffer 6 beruht auf Art. 36 Abs. 2 Nr.
1 BayVwVfG. Die Befristung ist erforderlich, da sich die für den Erlass dieser All-
gemeinverfügung maßgeblichen Tatsachen ändern können. Eine erneute Prüfung
nach Ablauf der Frist ist daher notwendig.

6. Der Widerrufsvorbehalt unter Ziffer 7 beruht auf Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG. Er
soll sicherstellen, dass jederzeit auf veränderte Bedingungen reagiert werden kann.
Dies beispielsweise im Hinblick auf die sich verändernden räumlichen Anforderun-
gen des Betretungsverbotes aufgrund erhöhten oder verminderten Besucherauf-
kommens in dem Gebiet. Somit kann sowohl der weiteren Erfüllung als auch dem
teilweisen Wegfall des Schutzzwecks Rechnung getragen werden.

7. Nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 1 BayJG kann mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro belegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen dieser Anordnung zu-
widerhandelt, d.h. während der Zeit vom 1. Dezember eines Jahres bis zum 15. April
des folgenden Jahres das ausgewiesene Gebiet des Betretungsverbotes unbefugt
betritt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz
zugelassenen Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Erhebung einer Klage per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich
elektronisch einreichen.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Garmisch-Partenkirchen, den 20.01.2026
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

Wagner
Regierungsrätin

4. Untere Jagdbehörde;
Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfügung: Betretungsverbote in den
Bereichen der Wildfütterungen der Gemeinschaftsjagdreviere Krün-Ost und Krün-
West

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen erlässt folgende

Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfügung:

1. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen -Untere Jagdbehörde- erlässt Betretungs-
verbote in den Bereichen der Wildfütterungen der Gemeinschaftsjagdreviere Krün-
Ost und Krün-West. Die Gebiete, auf die sich die Betretungsverbote erstrecken,
sind auf den beiliegenden Karten rot markiert, die beim Landratsamt Garmisch-
Partenkirchen -Untere Jagdbehörde- niedergelegt sind. Die Karten sind Bestandteil
dieser Anordnung. Die Betretungsverbote gelten jeweils vom 15. Dezember eines
jeden Jahres bis 15. April des Folgejahres.

2. Vom Betretungsverbot kann im Einzelfall eine Befreiung erteilt werden, wenn:
a. überwiegende Gründe des Allgemeinwohls die Befreiung erfordern oder
b. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen

würde und die Abweichung mit dem Zweck des Betretungsverbots vereinbar ist
oder

c. die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von
Natur und Landschaft führen würde.

Zuständig für die Erteilung einer Befreiung ist das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
-Untere Jagdbehörde-.

3. Unberührt vom Verbot bleiben:
a. die ordnungsgemäße land-, forst-, jagd,- und fischereiwirtschaftliche Bodennut-

zung.
b. die Ausübung des Jagdschutzes und die Erlegung kranken, kümmernden oder

verletzten Wildes.
c. die Wildfütterung und alle damit zusammenhängenden Maßnahmen.
d. das Aufstellen oder Anbringen von Schildern oder Zeichen die auf den Schutz

oder die Bedeutung des Gebiets hinweisen.
e. Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern im notwendigen Umfang sowie Maß-

nahmen, die im Rahmen der technischen Beaufsichtigung von Gewässern not-
wendig sind.

f. die zur Erfüllung der Aufgaben der Polizei, der Grenzschutz-, Zoll-, und Si-
cherheitsbehörden, der Bundeswehr und der Stationierungsstreitkräfte, der
Feuerwehr, Berg- und Wasserwacht, der Lawinenkommission und sonstiger Ret-
tungsdienste erforderlichen Maßnahmen sowie behördliche Maßnahmen.

g. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzgebietes angeordneten Über-
wachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1. wird angeordnet.

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Bekanntmachung als bekannt ge-
geben.
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